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Künstliche Intelligenz, das Strafrecht und die Rolle des
Herstellers

»Ich will mit dir über das größte wissenschaftliche Ereignis der Ge-
schichte der Menschheit reden.«1

So beginnt die Konversation zwischen dem Firmeninhaber Nathan und
dem jungen, talentierten Programmierer Caleb über seinen neuen Aufga-
benbereich in dem Film »Ex Machina«. Gemeint ist: Künstliche Intelli-
genz, kurz: KI.

KI ist mittlerweile nicht nur dank diverser Science-Fiction-Filme in aller
Munde: KI ist im Alltag angekommen.

In der Medizin, in der Altenpflege, in Fahrzeugen, in Smartphones,
sogar bei der Bewerbung um einen Arbeitsplatz oder bei der Kreditvergabe
– überall begegnet einem KI. Fast schon unbemerkt und wie selbstver-
ständlich schreitet die technische Entwicklung rasant voran. Und das aus
gutem Grund: KI soll dazu dienen, den Menschen zu entlasten, Prozesse
zu optimieren, Aufgaben schneller und präziser zu gestalten und dabei
menschliche Fehlerquellen minimieren.

Neben all der Euphorie und Faszination schwingt jedoch auch Besorg-
nis mit: Maschinen, die selbstständig agieren, lernen und die zum Teil
nicht einmal von ihren Programmierern verstanden werden, können ein
hohes Gefahrenpotential bergen. In der Tat vollzieht sich keine technische
Entwicklung ohne Fehler und Schäden: In den USA ereigneten sich tödli-
che Unfälle mit selbstfahrenden Uber-Fahrzeugen.2 Microsoft musste den
Chatbot namens Tay vom Netz nehmen, weil er anstelle eines normalen
Kommunikationsverhaltens junger Erwachsener v.a. rassistische Inhalte
lernte.3

Ein Mensch wurde von einem selbstfahrenden Fahrzeug verletzt, ein
Anderer von einem Chatbot beleidigt, sodass sich eine zentrale Frage stellt:
Wer trägt dafür die Verantwortung?

1 Zitat aus dem englischen Spielfilm »Ex Machina« (2015) von Alex Garland.
2 Vgl. u.a. Kunkel, Tödlicher Unfall: Robotaxi hatte Software-Fehler (s. Online-Quel-

len Verzeichnis).
3 Hilgendorf, in: FS Fischer, S. 109 ff.; Beuth, Twitter-Nutzer machen Chatbot zur

Rassistin (s. Online-Quellen Verzeichnis).

19

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8330-4



Spricht man rechtlich von Verantwortung, so ist in der Regel die straf-
rechtliche Verantwortung gemeint. Die Arbeit setzt sich damit auseinan-
der, wie im Strafrecht mit solchen Fällen umgegangen wird. Es wird aufge-
zeigt, welche Auswirkungen KI auf dieses Rechtsgebiet hat. Dabei werden
insbesondere die Grenzen de lege lata dargestellt und ggf. erforderliche
Reformen diskutiert.

Bevor mit einer strafrechtlichen Begutachtung der Ereignisse begonnen
werden kann, bedarf es zunächst einer Klärung der Begrifflichkeiten. Ne-
ben Künstlicher Intelligenz ist häufig auch die Rede von autonomen Syste-
men. Erforderlich ist damit nicht nur die Darstellung der beiden Begriffe,
sondern auch die Ausarbeitung einer klaren Abgrenzung.

KI weckt das Interesse Vieler, weil sich deren Vorstellung darin ver-
liert, von einer Art künstlichen Menschen zu träumen. Nicht zuletzt
dank Hollywood wird sich ein technisches, verbessertes Ebenbild eines
Menschen ausgemalt. Auch der Sprachgebrauch, der bei KI Anwendung
findet, befeuert diese Vorstellung: Dem Menschen vorbehaltene Attribute
und Fähigkeiten finden ebenfalls in der Robotik Anwendung. Schließlich
sorgen Entwickler humanoider KI-Einheiten auch für eine äußerliche Ähn-
lichkeit.

Kommt es beim Einsatz einer KI zu einem Schaden, wird deshalb der
Vergleich mit einem Menschen gezogen. Wird der menschliche Täter be-
straft, stellt sich die Frage, ob demzufolge nicht auch sein technisches
Ebenbild strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden muss. Hierbei
wird das Augenmerk v.a. auf rechtsdogmatische Gesichtspunkte gelegt. Ob
diese es zulassen, ein neues Rechtssubjekt einzuführen, ist zu klären.

Neben der KI wird jedoch nicht nur in Hollywood Blockbustern, son-
dern auch im rechtlichen Alltag der Hersteller die Hauptrolle spielen.
Verursacht eine von ihm in den Verkehr gebrachte KI einen Schaden, gilt
es seine strafrechtliche Verantwortung zu klären.

Dabei bedarf es zunächst der Erörterung des Herstellerbegriffs. Ob
in diesem Zusammenhang an die zivilrechtlichen Grundstrukturen ange-
knüpft werden kann oder vielmehr die beim Hersteller Tätigen herangezo-
gen werden müssen, ist umfassend darzustellen.

Die bei der Produktherstellung im Allgemeinen und bei einem KI-Pro-
dukt im Speziellen geltenden Rechte und Pflichten gilt es in einem nächs-
ten Schritt zu diskutieren. Von besonderer Relevanz sind die strafrechtli-
chen Sorgfaltspflichten, die bei Inverkehrgabe solcher Produkte zu beach-
ten sind. Fraglich ist, ob der bislang geltende Sorgfaltsmaßstab weiterhin
Anwendung findet oder er einer KI-spezifischen Modifikation bedarf.

Künstliche Intelligenz, das Strafrecht und die Rolle des Herstellers
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Das Strafrecht ist ein Rechtsgebiet, das von individuellen Verantwor-
tungsstrukturen geprägt ist. Im Gegensatz dazu steht das Zivilrecht, wel-
ches auch die Haftung einer juristischen Person kennt. Es gilt zu erörtern,
inwieweit sich das Strafrecht von seinen individuellen Verantwortungs-
strukturen lösen kann.

Abschließend wird ein Ausblick auf mögliche Gesetzesänderungen vor-
genommen.

KI und das Strafrecht. Ob sie neben all den tapferen Hollywoodhelden,
nun auch ein deutsches Rechtsgebiet vor Probleme stellt, wird sich zeigen.

Künstliche Intelligenz, das Strafrecht und die Rolle des Herstellers
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Abschließende Thesen

Der Arbeit lagen zentrale Fragestellungen der Implikation von Künstlicher
Intelligenz auf das Strafrecht zugrunde.

Mit den abschließenden Thesen werden die Ergebnisse auf einen Blick
zusammengefasst.
(1) Von einem autonomen System ist die Rede, wenn es in der Lage ist,
unabhängig vom Nutzer zu agieren, es also die Eigenschaft des selbststän-
digen Agierens besitzt. Eine Stufe weiter gehen dabei KI-Systeme. Diesen
ist neben der Eigenständigkeit auch das selbstständige Lernen und wegen
der zum Teil bestehenden Black-Box-Problematik auch eine fehlende Nach-
vollziehbarkeit immanent.
(2) Insbesondere KI-Produkte werden nicht zuletzt durch den Sprachge-
brauch zunehmend vermenschlicht: KI-Systeme lernen. KI-Systeme han-
deln. KI-Systeme sind eigenständig. Im Bereich humanoider Roboter wer-
den sie zudem in eine menschliche Hülle verpackt. Das erweckt eine
Science-Fiction-Vorstellung, der man sich nur schwerlich, wegen der damit
verbundenen Faszination einerseits und hervorgerufener Ängste anderer-
seits, entziehen kann. Auch das Strafrecht muss sich mit dieser Diskussion
befassen. Die Fragestellung, ob es neben dem Menschen ein neues Straf-
rechtssubjekt, die KI, geben muss, ist allerdings zu verneinen.
(a) Nicht nur rechtsdogmatische Gesichtspunkte stehen einem solchen
neuen Rechtssubjekt entgegen. Eine KI kann nicht im strafrechtlichen Sin-
ne handeln. Grund hierfür ist, dass sich die bestehenden Handlungslehren
nur schwer auf eine KI übertragen lassen. Zumeist scheitert dies an einem
fehlenden Willen. Denn die KI agiert auf Grundlage eines Algorithmus
bzw. Datensatzes und nicht wegen eines selbst gebildeten Willens.
(b) Generell lassen sich subjektive Elemente bei einer KI nicht finden, so-
dass es (derzeit) nicht möglich ist, von einem vorsätzlichen oder fahrlässi-
gen Handeln der KI zu sprechen. Das datenbasierte Agieren sowie ein u.U.
dahinterstehender Algorithmus lassen eine solche subjektive Aufladung
des Agierens der Maschine nicht zu.
(c) Überdies ist eine KI nicht in der Lage, schuldfähig zu handeln. Als
Hauptargument wird die fehlende Reflektion des eigenen Handelns ge-
nannt werden müssen, welche es einem menschlichen Täter zum Tatzeit-
punkt ermöglicht, sich für das Unrecht und gegen das Recht zu entschei-

Kapitel 7:
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den. Die KI wird nicht von einem eigenen Willen gesteuert, vielmehr steht
hinter »ihrer Entscheidung« ein Algorithmus bzw. Datensatz.
(d) Auch praktische Gesichtspunkte stehen der Einführung eines neuen
Rechtssubjekts KI im Weg. Es muss nach dem Sinn und Zweck einer
Bestrafung einer KI gefragt werden. Die Zwecke, die mit einer Bestrafung
verfolgt werden, sind mit den bestehenden Strafen bei einer KI nicht zu
erreichen. Die Einführung neuer Strafen (beispielsweise das Abschalten
eines KI-Systems) wäre erforderlich, die Erreichung der Strafzwecke dabei
zum Teil abhängig von einer möglichen technischen Umsetzbarkeit.
(3) Da die KI nicht selbst strafrechtlich belangt werden kann, schließt sich
die Frage an, wer dann strafrechtliche Verantwortung zu tragen hat.
(a) Das Herstellerunternehmen als solches kann nicht strafrechtlich zur
Verantwortung gezogen werden. Vielmehr kommen in Deutschland we-
gen eines (derzeit noch) fehlenden Unternehmensstrafrechts nur die beim
Hersteller arbeitenden natürlichen Personen in Betracht.
(b) Die bei Produkthaftungsfällen häufigste Erscheinungsform ist die Fahr-
lässigkeitsstrafbarkeit bei Begehungsdelikten. Hier treten folgende Proble-
me beim Herstellen eines KI-Produkts auf.
(aa) Im Rahmen der Kausalitätsfeststellung ist zu überlegen, ob bei KI-Pro-
dukten die vom BGH entwickelten Grundsätze zur generellen Kausalität
herangezogen werden können. Das würde dazu führen, dass nicht sicher
feststehen muss, welcher innere Vorgang des KI-Produkts zu einem Scha-
den geführt hat, sofern die (Mit-)Ursächlichkeit des KI-Produkts für den
eingetretenen Schaden sicher gegeben ist.
(bb) Dem Vorwurf der objektiven Vorhersehbarkeit wird sich zukünftig
kaum entzogen werden können. Die den in Rede stehenden Produkten
immanente Eigenständigkeit sorgt für ein höheres Risiko einer Schadens-
wahrscheinlichkeit, da eine menschliche Steuerung oder Kontrolle oft aus-
bleibt. Besteht deswegen auch nur die geringste Möglichkeit, dass durch
die Eigenständigkeit des Systems ein strafrechtlich relevanter Schaden ein-
treten könnte, so dürfte dieser Schadenseintritt in seinen Grundzügen
objektiv vorhersehbar sein.
(cc) Die Herstellerverantwortlichen haben bei der Herstellung von KI-Pro-
dukten, dieselben Sorgfaltspflichten einzuhalten wie bei herkömmlichen
technischen Produkten. KI-Produkte sind eigenständig, lernfähig und ihr
Verhalten ist oft nicht nachvollziehbar. Dies führt neben positiven Aspek-
ten, wie Präzision, Effektivität o.Ä., auch zu einer Unberechenbarkeit und
hat somit das erhöhte Schadensrisiko zur Folge, weshalb die Verantwortli-

Kapitel 7: Abschließende Thesen
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chen beim Herstellerunternehmen erhöhte Sorgfaltsanforderungen beach-
ten müssen.
Eine pauschale Erhöhung der Sorgfaltsanforderungen darf jedoch nicht
stattfinden. Vielmehr ist der Grad der Erhöhung von drei Faktoren abhän-
gig: der Art des KI-Produkts, dem bestimmten Einsatzbereich des KI-Pro-
dukts und einer daraus folgenden Gefährdung von strafrechtlich geschütz-
ten Rechtsgütern sowie einem möglichen Einfluss des Nutzers auf das
Agieren des Produkts.
Die Sorgfaltspflichten sind dabei auf das Mögliche und Zumutbare be-
grenzt. Eine weitere Begrenzung der Sorgfaltspflichten kann mittels des
Vertrauensgrundsatzes oder des erlaubten Risikos erreicht werden.
(dd) Die Fallgruppen der objektiven Zurechenbarkeit sind auch bei KI-Sys-
temen anwendbar. Die KI lässt den Zurechnungszusammenhang nicht
durch ein »Dazwischentreten« entfallen.
(c) Auch vorsätzliche Begehungsdelikte sind bei der Herstellung von KI-
Produkten denkbar. Es schadet nicht, dass weder ein konkretes individuel-
les Objekt identifiziert werden kann noch, dass der Erfolg möglicherweise
zeitlich erst deutlich nach der Tathandlung eintreten wird. Entscheidend
ist jedoch, dass dem Verantwortlichen bereits bei Inverkehrgabe die Mög-
lichkeit eines Schadenseintritts bewusst ist und er sie zumindest billigend
in Kauf nimmt.
(d) Zudem sind Unterlassungskonstellationen bei Herstellerverantwortli-
chen im Zusammenhang mit KI-Produkten denkbar. KI-Produkte werden
in diesem Bereich insbesondere die Feststellung der Quasi-Kausalität er-
schweren.
(e) Schließlich kann ein Hersteller auch bloßer Zulieferer sein. Auf die
in diesem Bereich bestehenden Verantwortungsstrukturen hat KI jedoch
keinen Einfluss.
(4) Die Frage, ob es KI erforderlich macht, die individuellen Verantwor-
tungsstrukturen hin zum einem Unternehmensstrafrecht aufzulösen, um
ein Unternehmen strafrechtlich für fehlerhafte KI-Produkte heranzuzie-
hen, ist wegen entgegenstehender rechtsdogmatischer Gesichtspunkte ab-
zulehnen. Hingegen ist ein Unternehmenssanktionenrecht denkbar. Aller-
dings kann nach dem geplanten VerSanG-E ein Unternehmen nur dann
sanktioniert werden, wenn ein Fehlverhalten einer Leitungsperson gege-
ben ist.
(5) Die zwingende Notwendigkeit umfangreicher Gesetzesänderungen
wird nicht gesehen.
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(a) Die Einführung eines abstrakten Gefährdungsdeliktes in Kombination
mit einem Schadenseintritt als objektive Bedingung der Strafbarkeit für
offene KI-Systeme bietet sich an. Hierdurch würden bislang bestehende
straffreie Räume beseitigt werden. Darüber hinaus könnten Herstellverant-
wortliche davon abgehalten werden, risikoreiche KI-Systeme in den Ver-
kehr zu bringen. Die damit verbundene negative Folge, dass von einem
solchen Gesetz wohl auch die sich sorgfaltsgemäß verhaltenden Herstel-
lerverantwortlichen zur Verantwortung gezogen werden, überwiegt. Eine
solche Gesetzesänderung würde diese über Gebühr belasten.
(b) Für geschlossene KI-Systeme besteht eine solche Notwendigkeit nicht.
Ein diesbezügliches Fehlverhalten kann mit dem bereits bestehenden Re-
gelwerk bestraft werden.
(c) Insgesamt sind weitere gesetzgeberische Aktivitäten (außer den oben
genannten) gegenwärtig nicht zwingend angezeigt. In vielen Fällen lässt
sich Fehlverhalten bereits hinreichend mit bestehenden Regelungen lösen.
Der fragmentarische Charakter des Strafrechts darf nicht durch Überregu-
lierung beschädigt werden. Vielmehr soll das »schärfste Schwert des Staa-
tes«1231 nur dort zum Einsatz gelangen, wo es zwingend notwendig ist.

1231 Wessels/Beulke/Satzger, Strafrecht AT, Rn. 15.
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